
 

 

II. Nachtragssatzung zur Satzung 
über die Erhebung von Beiträgen und Gebühren für 
die Abwasserbeseitigung der Gemeinde Büdelsdorf 

(Beitrags- und Gebührensatzung) 

 

 

Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein in der Fassung vom 
02.04.1990 (GVOBl. Schl.-H. S. 160), zuletzt geändert durch Gesetz vom 21.06.1994 
(GVOBl. Schl.-H. S 304) und der §§ 1, 2, 6, 8 und 9 des Kommunalabgabengesetzes des 
Landes Schleswig-Holstein in der Fassung vom 29.01.1990 (GVOBl. Schl.-H. S. 51), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 07.04.1995 (GVOBl. Schl.-H. S. 147), der §§ 1 und 2 des Geset-
zes zur Ausführung des Abwasserabgabengesetzes in der Fassung vom 13.11.1990 (GVOBl. 
Schl.-Holst. S. 545, ber. GVOBl. 1991, S. 257) und der §§ 17 und 18 der Satzung über die 
Abwasserbeseitigung der Gemeinde Büdelsdorf vom 25.11.1992 wird nach Beschlußfassung 
durch die Gemeindevertretung vom 28. März 1996 folgende Satzung erlassen: 

 

§ 1 

§ 9 wird wie folgt geändert: 

a) Im Abs. 2 Satz 1 werden nach den Worten „ . . . und privaten Wasserversorgungsanlagen“ 
die Worte „sowie für Brauchwasserzwecke zur Einleitung in die (öffentliche) Abwasser-
anlage aus Brunnen, Regenwassernutzungsanlagen und anderen Eigengewinnungsanlagen 
. . . “ hinzugefügt. 

b) Im Abs. 3 Buchstabe a) werden die Worte „Wassermengen bis 60 cbm jährlich, . . . “ 
durch die Worte „Wassermengen bis 12 cbm jährlich . . . “ ersetzt. 

 

§ 2 

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 

 

 

Büdelsdorf, den 29. März 1996 

 

 

(Schütt) 


